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N a c h r i c h t e n  

Zusammenarbeit der 
Sicherheitsbehörden 
VADUZ: Die Regierung unterbreitet dem 
Landtag den Bericht und Antrag betreffend den 
Vertrag zwischen dem Fürstentum Liechten
stein, der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und der  Republik Österreich Uber die grenz
überschreitende Zusammenarbei der  Sicher-
heits- und Zollbehörden vom 27. April 1999. 
Der  Vertrag war am 27. April 1999 in Bern un
terzeichnet worden. E r  bezweckt zur Wahrneh
mung gemeinsamer Sicherheitsinteressen eine 
enge polizeiliche und grenzpolizeiliche Zusam
menarbeit zur wirksamen Begegnung der gren
züberschreitenden Gefahren sowie der 
Bekämpfung der  internationalen Kriminalität 
durch ein kooperatives Sicherheitssystem. 

Dementsprechend soll sich die Zusammenar
beit der  drei Staaten erstrecken auf einen guten 
Informationsaustausch zur jeweiligen Sicher
heitslage, auf die Abwehr von Gefahren, auf die 
Übermittlung und Beantwortung von Unter
stützungsersuchen der jeweils anderen Partei
en, auf den Informationsaustausch zu Fahrzeug-
und Halterdaten, auf die Amtshilfe in dringen
den Fällen, sowie auch stattfinden bei der Aus-
und Fortbildung sowie bei besonderen Formen 
der polizeilichen Zusammenarbeit (grenzüber
schreitende Observation, Verfolgung über die 
Grenze, gemeinsame Kontroll-, Observations-
und Übermittlungstruppen, grenzüberschrei
tende Fahndungsaktionen, Entsendung von 
Verbindungsbeamten und von Beamten zur 
Wahrnehmung hoheitlicher Befugnisse, ge
mischter Streifendienst entlang der Grenze, Hil
feleistung bei Grossereignissen, Katastrophen 
und schweren Unglücksfällen sowie Einsatz von 
Luft- und Wasserfahrzeugen). Dabei soll dem 
Datenschutz besondere Beachtung geschenkt 
werden. 

Der Vertrag enthält im Weiteren Vorschriften 
über die Ein- und Ausreise und den Aufenthalt 
der Beamten,' über deren Uniformen und 
Dienstwaffen, deren Dienstverhältnis, Haftung 
sowie Rechtsstellung im strafrechtlichen Be
reich. Ausserdem regelt der Vertrag die Befug
nisse der Zollorgane und Angelegenheiten der 
Rechtshilfe. Der  Vertrag ist nicht anwendbar 
auf Abgaben-, Steuer-, Zoll- und Devisenstraf
sachen. (pafl) 

Rheinkommission neu 
bestellt 
VADUZ: Die Regierung hat in ihrer Sitzung 
vom 16. August 2000 die Rheinkommission für 
die Mandatsperiode 2000/2004 wie folgt neu be
stellt: 

Vorsitz: Johann Ott, Vorstand des Tiefbauam
tes; Mitglieder: Roman Biedermann, Ruggell; 
Jean-Pierre Brunschwiler, Thesen; Andreas 
Büchel, Vaduz; Martin Büchel, Eschen; Guido 
Näscher, Gamprin; Edmund Risch, Schaan; Jo
sef Wolfinger, Balzers. (pafl) 

Verordnung über 
Tierärzte im EWR 
VADUZ: Die Regierung hat eine Verordnung 
Uber die Anerkennung beruflicher Befähi
gungsnachweise für Tierärzte im Europäischen 
Wirtschaftsraum genehmigt. Die Verordnung 
regelt die Anerkennung der von anderen Ver
tragsstaaten des Abkommens Uber den Eu
ropäischen Wirtschaftsraum ausgestellten 
Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen be
ruflichen Befähigungsnachweise in Bezug auf 
die Aufnahme und Ausübung des Berufes als 
Tierarzt. (pafl) 

Erfolgreicher 
telefonieren 
SCHAAN: Das Telefon bildet die Schnittstelle 
zwischen der  Unternehmung und ihren Ge
schäftspartnern. Telefonieren gehört zum All
tag, zu den Routinearbeiten. Verlaufen deshalb 
so viele Telefongespräche erfolglos? Und wie 
verhalte ich mich in heiklen Situationen? Wie 
gehe ich mit Reklamationen um? Wie mit auf
gebrachten Kunden? Im Zeitalter der  Telekom
munikation wird auch der  telefonische Kontakt 
zu den Geschäftspartnern seine Bedeutung 
nicht verlieren. Erfolg kommt nicht von selbst -
aber erfolgreiches Telefonieren können Sie ler
nen. Diesen Seminartag leitet Rita von Weis-
senfluh aus Maienfeld. Sie ist eidg. dipl. Direkti
onsassistentin und Kommunikationsberaterin. 
Sie hat bereits in den vergangenen Jahren dieses 
Seminar mit grossem Erfolg durchgeführt. 
Kursdaten: Mittwoch, 13. September 2000,8.30 
bis 17.00 Uhr im Haus Stein-Egerta, Schaan. 
Anmeldung bei der Erwachsenenbildung Stein-
Egerta,Tel. 232 48 22. (Eing.) 

Verfassung: «Fragwürdige 
Demokratieschwächung » 

Gutachten von Dr. Breitenmoser: Fürstenvorschlag bringt Schwächung des Demokratieprinzipes 

Die Diskussion um eine neue 
Verfassung für Liechtenstein 
kommt nach der Sommerpause 
wieder in Fahrt. Datiert auf 
den 31. Juli 2000 erhielt die 
Regierung das dritte Rechts
gutachten zu den Verfassungs
vorschlägen des Fürstenhauses 
und der Verfassungskommissi-
on. Verfasst wurde das Gutach
ten von Dr. Stephan Breiten
moser, Assistenzprofessor der 
Juristischen Fakultät der Uni
versität Basel. Als Fazit des 
Gutachtens kristallisiert sich 
heraus, dass der fürstliche Ver
fassungsvorschlag zu einer 
Schwächung des Demokratie
prinzipes führe. 

Peter Kindle 

148 Seiten stark ist das Dossier, wel
ches Privatdozent Dr. Stephan Brei
tenmoser am 31. Juli 2000 der  liech
tensteinischen Regierung übergab. 
Dr. Breitenmoser, dessen Gutach
ten sich vor allem auf die Verträg
lichkeit der Verfassungsvorschläge 
des Fürstenhauses und der  Verfas
sungskommission bezüglich völker
rechtlicher und europarechtlicher 
Demokratieanforderungen konzent
riert, spricht ein klares Urteil gegen 
den Vorschlag des Fürsten. 

Die vier wesentlichen Punkte, 
welche für kontroverse Diskussio
nen zwischen Fürstenhaus und Ver
fassungskommission sorgen, wer
den im Gutachten konzentriert be
leuchtet und hinterfragt. Das Resul
tat des Gutachtens ist eindeutig. So
wohl das Selbstbestimmungsrecht 
der Gemeinden, das Sanktions- und 
Vetorecht des Landesfürsten, Vor
schlags- und Ernennungsrecht der 
Richter, wie auch die Bestimmun
gen betreffend Kompetenz zur Ab
setzung der Regierung und zur Auf
lösung des Landtages, welche der 
Landesfürst in seinem Vorschlag 
dem Volk unterbreitete, sind gemäss 
dem Gutachten von Dr. Stephan 
Breitenmoser fragwürdig. 

Aufgegliedert in Einzelpunkte 
werden im Gutachten die Erwägun
gen angeführt, warum diese Bestim
mungen aus völkerrechtlichen und 
europarechtlichen Aspekten un
zulässig seien. 

Klare Haltung gegen 
fürstlichen Vorschlag 

Die Verfassungsvorschläge des 
Landesfürsten sind gemäss dem 
Gutachten von Dr. Stephan Brei
tenmoser in verschiedenen Punkten 
«unzulässig», «stehen in eindeuti
gem Widerspruch»,und «führen zu 
einer rechtspolitisch fragwürdigen 
Schwächung des Demokratieprinzi
pes», um nur einige Aussagen aus 
dem umfassenden Dossier zu zitie
ren. 

Druck von der EU zu 
erwarten 

Dr. Stephan Breitenmoser hält in 
seinem Gutachten fest, dass Liech
tenstein im Falle einer Annahme 
des fürstlichen Verfassungsvor
schlages unter politischen und wirt
schaftlichen Druck durch die E U  
geraten könnte. Dieser Druck sei 
nicht ausschliessbar «im Falle eines 
durch die Verfassungsvorschläge 
des Fürstenhauses bewirkten ver
fassungsrechtlichen Abbaus beste
hender demokratischer Institutio
nen und Verfahren». 

Vetorecht: Widersprüchlich 
Im Gegensatz zu den Verfas

sungsvorschlägen der Landtags, 
welche Breitenmoser als «zweifel
los zulässig» bezeichnet, «stehen die 

Dr. Stephan Breitenmoser nimmt die Verfassungsvorschläge des Fürstenhauses in seinem Gutachten unter heftigen 
Beschuss. Der Vorschlag wird als insgesamt problematisch bezeichnet. (Archivbild) 

vom Landesfürsten vorgeschla
genen umfassenden Sanktions- und 
Zustimmungsrechte des Landesfür
sten im Rahmen des Gesetz- und 
Verfassungsgebungsverfahrens in 
eindeutigem Widerspruch zu Art. 25 
IPbürgR und Art. 3 Z P  I/EMRK.» 
Das Sanktionsrecht komme einem 
Vetorecht des demokratisch nicht 
legitimierten Landesfürsten gleich, 
so Breitenmoser. Der  vom Landes-

mokratieprinzipes führen. Die de
mokratische Beteiligung der Bevöl
kerung bei der Rekrutierung von 
Richtern werde vermindert, «was 
letztlich dem kooperativen und ko-
ordinativen Kommunikationspro-
zess als Bestandteil des Demokra
tie- und Pluralismuskonzepts wider
spricht», so die Ausführungen des 
Basler Gutachters. Die Schwächung 
des demokratischen Elements zu-
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fürsten offerierte Vorschlag biete 
keinem demokratisch legitimierten 
Organ die Möglichkeit, das Veto des 
Fürsten zu überstimmen. «Durch 
das Veto kortimt dem Landesfürsten 
bereits wäjhr^nd des Gesetzge-
bungsverfalirens ein beträchtlicher 
Einfluss zu», formuliert Breitenmo
ser seine Begründung, warum er  das 
vorgeschlagene Vetorecht des Lan
desfürsten nicht gutheissen könne. 

Volksrechte würden 
beschnitten 

Durch das weitreichende Veto
recht des Landesfürsten kämen 
dem würde gemäss Breitenmoser 
das Volk deiner ursprünglichsten 
Rechte beschnitten:: «Ein solch 
weitreichende^ Vetorecht des Lan
desfürsten beraubt letztlich die Bür
ger ihres Rechjts auf freie, echte und 
wiederkehrende Wahl eines zu Le
gislativentscheidungen tatsächlich 
befugten Parlaments». 

Richtervorschlagsrecht: 
Demokratieschwächung 

Obwohl der Vorschlag des Fürs
ten betreffend Richtervorschlag
recht keinen offenen Widerspruch 
zu Völkerrechtlichen Regelungen 
offenbare, würde die geplante Aus
gestaltung zu einer rechtspolitisch 
fragwürdigen Schwächung des De-

gunsten des monarchischen Ele
ments werde auch nicht durch die 
neuen Befugnisse des Volkes aufge
wogen. 

Selbstbestimmungsrecht: 
Keine rechtlichen Grundlagen 

Auch im Bereich des vom Fürs
tenhaus vorgeschlagenen Selbstbe
stimmungsrechts der  Gemeinden 
sieht de r  Gutachter völkerrechtli
che Probleme: Die Gemeinden 
können nicht als sogenannte Glied
staaten des Fürstentums betrachtet 
werden, argumentiert Breitenmo
ser - «Aus diesem Grund können 
liechtensteinische Gemeinden we
der mit  der internationalen Völker
gemeinschaft insgesamt noch mit 
einem einzelnen benachbarten 
Staat oder dessen Gemeinden Ver
handlungen Uber einen Anschluss 
bzw. eine Eingliederung führen. 
Die Aufnahme oder Eingliederung 
einer Gemeinde durch einen Nach
barstaat ohne die vertragliche und 
völkerrechtskonforme Zustim
mung des Fürstentums Liechten
stein wäre eine Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten des Für
stentums Liechtenstein und damit 
einen Verstoss gegen das sich aus 
Art. 2 UN-Charta ergebende völ
kerrechtliche Interventionsver-
bot». 

Fürstlicher Vorschlag 
insgesamt problematisch 

In der  Zusammenfassung des 
Gutachtens kommt Dr. Stephan 
Breitenmoser eindeutig zum 
Schluss, dass die Vorschläge des 
Fürstenhauses insgesamt problema
tisch seien. «Vor diesem Hinter
grund ergibt eine kumulative 
Gesamtsicht der Völker- und euro
parechtlichen Demokratiebestim
mungen, dass im Rahmen der ge
genwärtigen Verfassungsdiskussion 
im Fürstentum Liechtenstein insbe
sondere einige verfassungsvorschlä-
ge des Fürstenhauses im Hinblick 
auf die sowohl im Demokratie- als 
auch im Rechtsstaatsprinzip grund
legende Gewaltenteilung proble
matisch sind und den fUr das Für
stentum Liechtenstein massgebli
chen Völker- und europarechtlichen 
Mindestanforderungen an demo
kratische Verfassungsnormen nicht 
gerecht werden». 

Die Vorschläge des Landesfürs
ten ständen im Widerspruch zu den 
anerkannten Verpflichtungen, «ei
nen einmal übernommenen An
spruch und Standard auf echte und 
wiederkehrende politische Teilha
be- und Wahlrechte zu stärken, zu 
stabilisieren und zu bewahren, das 
heisst die bestehenden demokrati
schen Grundsätze und Verfahren in 
der  Rechtsordnung nicht zu 
schwächen oder zu vermindern». 
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